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Bekanntmachung.

E» sind mehrfach Zuwiderhandlungen gegen
die Bestimmungen der Polizei-Verordnung vom
1. August 1889 dadurch vorgekommen, daß auf
Grundstücken Entwässerungs-Arbeiten ohne bau¬
polizeiliche Genehmigung ausgeführt worden sind.

Im Interesse der Beteiligten wird darauf
aufmerksam gemacht, dah die Herstellung. Er¬
neuerung oder Veränderung einer Grundstücks-
Entwässerung oder eines Teils derselben,einschließlich
der oberirdischen Anlagen nur auf Grund einer
polizeilichen Erlaubnis erfolgen darf.

Zuwiderhandelnde werde» bestraft, auch können
die Arbeiten zwangsweise eingestellt werden. *

Wiesbaden, den2. Avril 1904.
Der Polizei-Präsident: v. Schenck.

Bekanntmachung.
Es ist wiederholt die Wahrnehmung gemacht

«orden, daß die auf Grund des 8 38 Absatz4 der
Reichrgcwerbeordnungvom Herrn Minister für
Handel und Gewerbe erlassenen Vorschriften vom
28. November 1901 über den Gewerbebetrieb der
Personen, die fremde Rechtsangelegenhciten rc.
besorgen, nicht genügende Beachtung finden. Dies
gilt insbesondere von den in No. 7 a. a. O. ent¬
haltenen Bestimmungen(Angabe des Namens des
betreffenden Gewerbetreibendenu. s. w. auf den
Eingaben).

Ich weise die beteiligten Gewerbetreibenden
auf benannte Vorschriften mit dem Bemerken aus¬
drücklich hin. daß Zuwiderhandlungen auf Grund
der § 148 Abs. 1 Ziffer 4a Gewerbe-Ordnung
unnochfichtlich zur Bestrafung gebracht werden
müssen. *

Wiesbaden, den 15. Februar 1904.
_ Der Polizei-Präsident: v. Schenck.

Bekanntmachung.
Die unter dem Schweinebestande der Witwe

Kenn im Distrikt dafe, (garten Hierselbst aus-
gebrochene Schweineseuche ist erloschen. *

Wiesbaden, den 13. Mai 1904.
_ Der Polizei-Präsident: v. Schenck.

Verzeichnis
der in der Zeit vom8. bis cinschließl. 14. Mai 1904
bei der Königlichen Polizei-Direktion angemeldcten

Fundgegcnstände.
Gefunden:Abonnementskartenfürs Residenz-

Theater, 1 gußeiserne Traille(anscheinend aus einem
Treppengeländer), 3 Portemonnaies mit Inhalt,
1 Taschenmesser, 1 Damcnnhr, 1 kleines Leder¬
täschchen, ein Damenschirm1 goldener Ring, 1 Paar
lederne Hausschuhe, 1 Brache, 1 Armband. *

Zugelaufen r4 Hunde.
Su «eftogenr 1 Brieftaube.«öniql . Polizei -Direktion, Wiesbaden.

Bekanntmachung.
Grundsätze für die Lieferung von Lymphe aus den
Königlichen Anstalten zur Gewinnung tierischen

Impfstoffes.
Die Anträge auf Lieferung von Lymphe aus

-iner Königlichen Anstalt zur Gewinnung tierischen
Impfstoffes find brieflich oder telegraphisch bei dem
Dirigenten der Anstalt einznbringcn. Zur Stellung
derselben sind Arzte, Behörden und Vorstände
öffentlicher Krankenanstalten befugt. Das Jmpf-
ergebnis ist alsbald nach seiner Feststellung der
Anstalt auf den den Sendungen zur Bericht¬
erstattung bcigefügten Karten durch den Arzt, der
die Impfungen vorgenommen hat, portofrei mit¬
zuteilen. Bei den Lymphbestellungen ist folgendes
zu beachten:

a) Die Anträge auf Lieferung von Lymphe zu
öffentlichen Impfungen sind unter deutlicher
Angabe des Namens und des Wohnortes
des mit der Ausführung derselben beauf¬
tragten Arztes.sowiederZahlderJmpfungen,
zu denen, und des Tages, an welchem die
Verwendung stattfindcil soll, mindestens
14 Tage vor dem letzteren einznbringcn.

Die Lieferung erfolgt in der Regel an
den Jmpfarzt.

b)  Die Anträge auf sofortige Lieferung von
Lymphe zu den Impfungen, welche wegen
des Ausbruches der natürlichen Pocken von

, den zuständigen Behörden ungeordnet sind
oder welche aus gleichem Grunde in Kranken-

, Anstalten oder Gefängnissen an dem Warte-
personale bezw. den Insassen dieser Anstalten
vorgenommen oder welche an ausländischen
Arbeitern auf Anordnung der zuständigen
Behörden auSgesührt werden sollen, haben
außer der Bezeichnung der Adresse, an welche
die Sendung geschickt werden soll, die Zahl
der voraussichtlich zur Impfung gelangenden
Personen zu enthalten.

e) Die Anträge auf Lieferung von Lymphe zu
privaten Zwecken können nur von Ärzten
gestellt werden; auch bei diesen kann der
Anstalts-Dirigent eine vicrzehntägige Vor¬
ausbestellung verlangen.

Die Lieferung erfolgt in den Fällen») und
») kosten- und portofrei, für private Zwecke(o)
kosten- und portopflichtig und zwar gegen eine
durch Einsendung mit der Post frei einschließlich
Bestellgeld im Voraus zu leistende Zahlung von
20 Pf. für eine zu einer Impfung, von 60 Pf. für
eine zu fünf Impfungen hinreichende Menge. Die
Verwendung von Postmarken zur Zahlung ist
nicht statthaft. _ *

Vorstehende Bekanntmachung des Herrn
Regierungs-Präsidenten hiersclbst wird hiermit zur
öffentlichen Kenntnis gebracht.

Wiesbaden, 7. April 1904.
Der Polizei-Präsident: v. Schenck.

Bekanntmachung.
Die diesjährigen öffentlichen Impfungen finden

!m Rathause, Zimmer No. 16. nachmittags um
5 Uhr, an folgenden Tagen statt: 2., 3., 4., 6.,
7., 17., 18.. 19., 20.. 21. Mai, 5., 6.. 7.. 8., 9..
10., 19.. 20.. 21., 22. September. Für Impflinge
aus infizierten Häusern sind die Termine auf den
23. und 24. September angesetzt.

Die Termine für die Wiederimpfung werden
den betreffenden Kindern in ihren Schulen bekannt
gegeben.

Der Eingang zum Jmpflokal erfolgt durch
das Portal gegenüber dem Hotel„Zum grünen Wald".

Eine Woche nach der Impfung sind die
geimpften Kinder zur Prüfung des Erfolges im
Impftermine vorzustellen. Nachschau findet eben¬
falls nachmittags5 Uhr statt.

Die Angehörigen dürfen sich erst nach Empfang¬
nahme des Impfscheines aus dem Jmpflokal ent¬
fernen.

Die Angehörigen der Impflinge (Eltern,
Pflegeeltern und Vormünder) werden ersucht, ihre
Kinder bezw. Pflegebefohlenenpünktlich nach¬
mittags NM 5 Uhr zur Impfung und Nach¬
schau zu bringen, andernfalls müssen die Kinder,bei
Vermeidung der im Reichsimpsgesetz angedrohten
Strafen, auf eigene Kosten geimpft werden.

Jmpfpflichtig sind alle' im Jahre 1903 und
früher geborenen Kinder, soweit sie nicht mit Er¬
folg geimpft worden sind oder nach ärztlichem
Zengniß die natürlichen Blattern übcrstanden
haben, ferner diejenigen Kinder, welche in früheren
Jahren wegen Krankheit zurückgestellt oder der
Impfung vorschriftswidrig entzogen worden sind.

Gleichzeitig macke ich darauf aufmerksam, daß
Abimpfnngen von Arm zu Arm nicht stattflnden
und daß der zur Verwendung gelangende Impf¬
stoff aus dem staatlichen Jmpfiiistitüt zu Cassel
bezogen wird.

Verhaltungsvorschriften
für die Angehörigen der Erstimpflinge.

ß 1. Aus einen, Hause, in welchem an¬
steckende Krankheiten, wie Scharlach, Masern,
Diphtherie, Croup, Keuchhusten, Flecktyphus, rosen-
artigc Entzündung oder die natürlichen Pocken
herrschen, dürfen die Impflinge zum allgemeinen
Termine nicht gebracht werden, auch haben sich
Erwachsene, die in solchen Häusern wohnen, vom
Impftermine fernzuhalten.

8 2. Die Eltern des Jmpflinges oder deren
Vertreter haben dem Jmpforzte vor der AnS-
sübrung der Impfung über frühere oder noch be¬
stehende Krankheiten des Kindes Mitteilung zu
machen.

§ 3. Die Kinder müssen zum Impftermine
mit rcingewaschenem Körper und mit reinen
Kleidern gebracht werden.

8 4. Auch nach dem Impfen ist möglichst
große Reinhaltung des Jmpflinges die wichtigste
Pflicht.

8 5. Man versäume eine tägliche sorgfältige
Waschung nicht.

8 6. Die Nahrung des Kindes bleibe un¬
verändert.

8 7. Bei günstigem Wetter darf das Kind
ins Freie gebracht werden. Man vermeide im
Hochsommer' nur die heißesten Tagesstunden und
die direkte Sonnenhitze.

8 8. Die Impfstellen sind mit großer Sorg¬
falt vor dem Aufreibcn, Zerkratzen und vor Be¬
schmutzung zu bewahren, sie dürfen nur mit irisch
gereinigten Händen berührt werden, zum Waschen
der Impfstellen darf nur reine Leinwand oder
reine Watte verwendet werden.

Vor Berührung mit Personen, welche an
eiternden Geschwüren, Hautausschlägen oder Wund¬
rose (Rotlauf) erkrankt sind, ist., der Impfling
sorgfältig zu bewahren, um die Übertragung von
Krankheitsfeimcn in die Impfstelle» zu verhüten,
auch sind die von solchen Personen benutzten
Gegenstände von dem Impflinge fernzuhalten.
Kommen unter den Angehörigen des Jmpflinges,
welche mit ihm denselben Haushalt teilen, Fälle
von Krankheiten der obigen Art vor, so ist es
zweckmäßig, den Rat eines Arztes einzuholen.

8 9. Nach der erfolgreichen Impfung zeigen
sich vom vierten Tage ab kleine Bläschen, welche
sich in der Regel bis znm nennten Tage unter
mäßigem Fieber vergrößern und zu erhabenen von
einem roten Entzündungshof umgebenen Scbntz-
pocken entwickeln. Dieselben enthalten eine klare
Flüssigkeit, welche sich am achten Tage zu trüben
beginnt. Vom zehnten bis zwölften Tage beginnen
die Pocken zu einem Schorfe einzutrocknen, der
nach drei bis vier Wochen von selbst abiällt.

Die erfolgreiche Impfung läßt Narben von
der Größe der Pusteln zurück, welche mindestens
mehrere Jahre hindurch deutlich sichtbar bleiben.

8 10. Bei regelmäßigem Verlaufe der Schutz-
Pocken ist ein Verband überflüssig, falls aber in
der nächsten Umgebung derselben eine starke, breite
Röte entstehen sollte, sind kalte, häufig zu wechselnde
Umschläge mit abgekochtem Wasser anzuwendcn;
wenn die Pocken sich öffnen, ist ein reiner Verband
anzulcgen.

Bei jeder erheblichen, nach der Impfung ent¬
stehenden Erkrankung ist ei» Arzt zuznziehcn; der
Jmpfarzt ist von jeder solchen Erkrankung, welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintritt, in Kenntnis zu setzen.

8 11. An dem im Impftermine bekannt zu
gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach¬
schau. Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrankung, oder weil in dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht(8 1),
nicht in das Jmpflokal gebracht werden, so haben
die Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens
am Termintage dem Jmvfarzt anznzcigen.

8 12. Der Impfschein ist sorgfältig aus¬
zubewahren

Verhaltungsvorschriftenfür
Wiederimpflinge.

8 1. Aus einem Hause, in welchem ansteckende
Krankheiten, wie Scharlach, Masern, Diphtherie,
Croup. Keuchhusten, Flecktyphus, rosenartige Ent¬
zündungen oder die natürlichen Pocken herrschen,
dürfen die Impflinge zum allgemeinen Termin
nicht kommen.

8 2. Die Kinder sollen im Impftermine mit
reiner Haut, reiner Wäsche und in sauberen Kleidern
erscheinen.

8 3. Auch nach dem Impfe» ist möglichst
große Reinhaltung des Impflings die wichtigste
Pflicht.

8 4. Die Entwickelung der Impfpusteln tritt
am 3. oder4. Tage ein und ist für gewöhnlich mit
so geringen Beschwerden im Allgemeinbefinden ver¬
bunden, daß eine Versäumnis des Schulunterrichts
deshalb nicht notwendig ist. Nur wenn aus¬
nahmsweise Fieber eintritt, soll das Kind zu
Hause bleiben. Stellen sich vorübergehend größere
Röte-und Anschwellungen der Impfstellen ein, so
sind kalte, häufig zu wechselnde Umschläge mit ab-
«ekochtem Wasser anznwcnden. Die Kinder können
dos gewohnte Baden fortsetzen. Das Turnen ist
vom 3. bis 12. Tage von Allen, bei denen sich
Jmpfblattern bilden, auszusetzen. Die Impfstellen
sind, solange sie nicht vernarbt sind, sorgfältig vor
Beschmutzung, Kratzen und Stoß, sowie vor
Reibungen durch engeKIeidung und vor Druck von
Außen zu hüten. Insbesondere ist der Verkehr
mit solchen Personen, welche an eiternden Ge¬
schwüren, Hautausschlägen oder Wundrosen(Rot¬
lauf) leiden, und die Benutzung der von ihnen
gebrauchten Gegenstände zu vermeiden.

8 5. Bei jeder erheblichen, nach der Jmvfung
entstehenden Erkrankung, ist ein Arzt zuzuziehen,
der Jmpfarzt ist von solchen Erkrankungen, welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintritt, in Kenntnis zu setzen.

8 6. An dem im Impftermine bekannt zu
gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach¬
schau. Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkranknna, oder weil in dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht(8 1),
nicht in das Jmpflokal kommen, so haben die
Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens am
Termintage dem Jmpfarzt anzuzeigen.

8 7. Der Impfschein ist sorgfältig auf-
zubcwahren. *

Wiesbaden, 25. April 1904.
Der Polizei-Präsident: v. Schenck«

Bekanntmachung.
Diejenigen Herren Ärzte, welche in ihrer

Privatpraxis Impflinge» vornehmen, mache ich ans
die Beschlüsse und Vorschriften des Bnndesrates
vom 28. Juni 1899 zur Ausführung des Jmpf-
gesetzcs nebst den Erläuterungen hierzu(Extra-
Beilage zu No. 13 des Amtsblattes der König¬
lichen Regierung zu Wiesbaden vom 29. März 1900)
aufmerksam.

Indem ich die Herren Ärzte um genaue Be¬
folgung dieser Vorschriften ersuche, weise ich be-
fonders auf die 88 16 und 17 a. a. O. hin,
welche lauten:

„8 16. Die Impfung wird der Regel
nach auf einem Oberarm vorgenommen, und
zwar bei Erstimpflingenauf dem rechten, bei
Wiederimpflingen auf dem linken Arme. Es
genügen vier seichte Schnitte von höchstens
i (Zentimeter Länge. Die einzelnen Jmpf-
schnitte sollen mindestens2 Centimeter von
einander entfernt liegen. Stärkere Blutungen
beim Impfen sind zu vermeiden. Einmaliges
Einstreichcn der Lymphe in die durch Än-
svanuen der Haut klaffend gehaltenen
Wunden ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Aufträgen der Lymphe mit dem
Pinsel ist verboten.

Übrig gebliebene Mengen von Lymphe
dürfen nicht in das Gefäß zurückgefüllt oder
zu späteren Impfungen verwendet werden.

8 17. Die Erstimpfung hat als erfolg¬
reich zu gelten, wenn mindestens eine Pustel
zur regelmäßigen Entwickelung gekommen ist.
Bei der Wiederimpfung genügt für den
Erfolg schon die Bildung von Knötchen oder
Bläschen an den Impfstellen."

Drnckexemplare der Vorschriften, welche von
den Ärzten bei der Ausführung des Jmpfgeschäftes
zu befolgen sind, sowie der Verhaltungsvorschriften
für die Angehörigen der Impflinge und Wieder¬
impflinge sind in der Bnchdrnckerei von Plaum,
Moritzstraßc No. 27, Hierselbst zu haben.

Ferner̂ mache ich wiederholt..darans aufnierk-
sam, daß Seitens der Herren Ärzte bei Abgabe
von Zeugnissen, in welchen gemäß der 882 und 10
des Rcickeimpfgksetzes vom8'. April 1874 in gültiger
Form (8 10t die Notwendigkeit der Zurückstellung
eines Impflings bezw. Wiederimpflingsbescheinigt
werden soll, .nur das durch den BundeSrals-
beschlnß vom 30. Oktober 1874 (Min.-Bl. f.
d. i. V. S . 235) vorgcschriebeneFormnlar3zi be¬
nutzen ist. Es nnterlieat dabei keinem Bedenken,
wenn das Wort „kann" des Vordrucks in dem
bezeichueten Formular gceignetenfalls in „konnte"
umgeändert wird.

Ist ein Jmpfpflichtiger auf Grund eines ärzt¬
lichen Zengnifses von der Impfung zweimal befreit
worden, so kann die fernere Befreiung nur durch
den zuständigen Jmpfarzt erfolgen(8 2 Abs. 2
des JmpfgejetzcS). *

Wiesbaden , den7. April 1904.
Der Polizei-Präsident: v. Schenck.

Bekanntmachung.
Von dem Feldwege zwischen der 2. u. 4. Ge¬

wann „Rechts dem Schiersteinerweg", Lagerb.
No. an der Erbacherstraßr, soll der auf
dem Plane' mit », b, o, ä bezcichnete Teil einge¬
zogen werden.

Dieses Vorhaben wird gemäß 8 57 de» Zu-
ständigkeitsgesetzes vom1. August 1883 mit dem An¬
fügen hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht,
daß Einwendungen hiergegen innerhalb einer mir
dem 13. Mai d. I . beginnenden Frist von vier
Wochen bei dem Magistrate schriftlich einzureichcn
oder im Rathanse, Zimmer No. 45, zum Protokoll
zu erklären sind.

Eine Zeichnung liegt an der genannten Stelle
zur Einsicht ans. *

Wiesbaden, den2. Mai 1904.
_ Der Oberbürgermeister.

Bekanntmachung.
Es wird wiederholt darauf aufmerksam gk'

macht, daß das Betrete » der Wiese« nicht
statthaft ist.
.. Das Feldschutzpcrsonal ist angewiesen worden,
Übertretungen zwecks Bestrafung zur Anzeige zu
bringen. *

Wiesbaden, den 29. Avril 1904.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Es wird hiermit zur Kenntnis der beteiligten

Grundbesitzer gebracht, daß nach Beschluß der Land»
wirtschaftskammer für den diesseitigen Regierungs¬
bezirk auf Grund des 8 16 des Gesetzes vom
30. Juni 1894(G. S . S . 126) von den beitrags-
vflichtigen land- und forstwirtschaftlich genutzten
Grundstücken des Kammerbezirks6/s"/» des Grund»
steuerrcinertrags als Beitrag zur Kammer zu er»
heben sind. Rack den gesetzlichen Bestimmungen
ist der Beitrag von einem Grundstcuerrcinertrag
der landwirtschaftlichgenutzte» Grundstücke von
20 Talern oder mehr zu entrichten. Es werden
den betreffenden Grundeigentümern daher in den
nächsten Tagen besondere Ansorderungszettel zu¬
gestellt werden, worauf die Beträge innerhalb
8 Tagen an die städtische Stencrkasse, Rathaus»
Zimmer No. 17, abzuführcn sind.

Die Beschwerden gegen die eingeforderten Be¬
träge sind innerhalb2 Wochen nach Zustellung der
Zahlungsaufforderung an den Vorstand btt  Land»
wirtschaftskammer zu richten, der über dieselben zu
beschließen hat. *

Wiesbaden, den 10. Mai 1904.
_ _ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Samstag , den 28. Mai d. I . , vormit.

tags 11 Uhr, soll ein der Stadtgemeindc Wies¬
baden gehöriger, an der Mühlgaffe belege»««
Battplatz von ca. 3 ar 14,75 qm Flächengchalt,
im Rathausc hier, auf Zimmer No. 42, zum dritten
und letzten Male öffentlich meistbietend versteigert
werden.

Die Zuschlagserteilung wird vom Magistrat
beider Stadtverordneten-Bersammlimg befürwortet
werden, wenn ein Gebot von mindestens 4000 Mk.
pro Rute eingelegt wird.

Die Bedingungen und eine Zeichnung liegen
auf Zimmer No. 44, im Rathause während de'
Vormittagsdienststundenzur Einsicht aus. *

Wiesbaden, den9. Mai 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Fliichtlinienplan einer Seitenstraße der

Lahnstraße zwischen Lahnstraße Haus No. 1 n. 2,
Eckernfördentraße, sowie zur Änderung der Bau¬
fluchtlinien für den Straßenteil der Lahnstraße
zwischen dem Zietenring und der Eckernförderstraße
hat die Zustimmung der Ortspolizeibehörde er¬
halten und wird nunmehr im Rathaus, 1. Ober¬
geschoß, Zimmer No. 38a, innerhalb der Dienst»
stunden zu Jedermanns Einsicht offen gelegt.

Dies wird geniäß 8 7 des Gesetzes vom
2. Juli 1875, betr. die Anlegung und Veränderung
von Straßen rc., mit dem Bemerken hierdurch be¬
kannt gemacht, daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präklusivischen, mit dem
23. Avril er.beginnendenn. einschließlich 21. Mai er.
endendn Frist von 4 Wochen beim Magistrat
schriftlich anzubringcn sind. *

Wiesbaden, den 20. Avril 1904.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Flnchtlinienplan zur Erbreiterung der

Emieritraße auf der Südseite von Haus Nr. 2—20
hat die Zustimmung der Ortspolizeibehörde erbalten
und wird nunmehr im Nathans, 1. Obergeschoß,
Zimmer Nr. 88a. innerhalb der Dienststunden zu
Jedermanns Einsicht offen gelegt.

Dies wird gemäß87 des Gesetzes vom2. Juli
1875, betr. die Anlegung und Veränderung von
Straßen rc., mit dem Bemerken hierdurch bekannt
gemacht, daß Einwendungen gegen diesen Plan
innerhalb einer prällusivischcn, mir dem 28. April c.
beginnenden und einschließlich den 26. Mai c.
endenden Frist von 4 Wochen beim Magistrat
schriftlich anznbringen sind. *

Wiesbaden , den 25. April 1904.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der

Sommermonate(April bis einfchließiich September)
um 9 Uhr Vormittags. *

Wiesbaden , den 12. März 1904.
Stadt . Akzisc-Amt.
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Die Preise der Lebensmittel und landwirthschaftlichen Erzeugnisse zu Wiesbaden

1. Biehmartt.
(Schlachtgewicht.)

Ochsen: I. Qualität . .n.
Kühe:

50 Kq.
50
50 ..
50 ..
1 ,,
! "
1 "

2 . Fruchtmarkt.
Hafer . 100 Kg.
Stroh . 100 „
Heu . . 100 „

3. Viktualienmarkt.
Eßbutter

I.
II.

Schweine . ,
Mast-Kälber.
Land-Kälber
Hammel .

Kochbutter . . . .
Eier.
Trinkeier.
Handkäse.
Fabrikkäse.
Eßkartoffcln. . . .
Etzkartoffeln. . . .
Neue Kartoffeln . .
Zwiebeln.
Zwiebeln.
Knoblauch . . . .
Erdkohlrabi . . . .
Rothe Rüben . . .
Weiße Rüben . . .
Gelbe Rüben . . ,
KI. gelbe Rüben . .
Rettich.
Trcibrettich . . . .
Radieschen . . . .
Spargel.
Suppeuspargel . . .
Schwarzwurzel . . .
Meerrettich . . . .
Petersilien . . . .
Lauch.
Sellerie.
Kohlrabi . . . . .
Feldgurken . . . .
Treibgurken . . . .
Einmachgurken. . .
Kürbis.
Tomaten.
Grüne dicke Bohnen .
Grüne Stg .-Bohnen .
Grüne Buschbohnen.
Grüne Prinzeßbohnen
Grün «Erbsen ohne Schale
Grüne Erbsen mit Schale
Zuckerschotcn.
Weißkraut . 50
_ Wiesbaden , den 18. Mai 1904.

1 Kg.
1 ..

25 St.
1 „

100
100 „
100 Kq.

1 ..
1 ..

50 ..
1 „
1 ..
1 „
1 ..
1 ..
1 „

1 Gbd.
1 St.
1 Gbd.
1 ..

1 Kg.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100 ;
1 Kg.
1 .
1 ..

; -
i"
i

St.
Kg.
St.

St.

Niedr. vftdrft.
Preis. Preis.
M A J6 A

72 74
68 — 70 —
64 — 70 —

56 — 62 —
1 02 1 06
1 50 1 60
1 30 1 50
1 20 1 30

13 60 14 40
3 20 4 40
6 — 7 —

2 40 2 50
2 20 2 30
1 25 1 75

7 — 7
4 — 7 —
4 — 5 —
7 50 8 —

_ 9 — 10
— 14 — 15
9 — 9 —

24 — 24
— 40 — 40

— 15 — 16

15 — 16
— 15 — 18

8 — 10
3 — 4

1 20 1 40
70 — 80

20 — 25
70 — 80
4 — 5

— 14 — 15
— — — —

— — —
— 50 — 60
— — — —

— — —.

1 30 1 40
2 — 2 —

— — — —

80 — 90
1 20 1 40

— — — —

Kg.

St.

Kg.

Kg.

St.
Kg.

Weißkraut . 1 Kg.
Weißkraut . 1 St.
Rothkraut . 1 Kg.
Rotbkraut . 1 Sk.
Wirsing . 1 Kg.
Blumenkohl (hiesiger) . 1 St.
Blumenkohl (ausländ.) . 1
Rosenkohl . 1
Grün -Kohl . 1
Römisch-Kohl . . . . 1
Kopfsalat . 1
Endivien . 1
Spinal . 1
Sauerampfer . . . . 1
Lattich-Salat . . . . 1
Feldsalat . 1
Kresse . 1
Artischocke 1
Nabarber . 1
Eßüpfcl . 1
Kocbäpfel . 1 „
Eßbirnen . 1 „
Kochbirnen . 1 „
Quitten . 1 „
Zwetschcn. 1 „
Kirschen . 1 „
Kirschen, Rhein. Herz- . 1 „
Kirschen, Sauer - . . . 1 „
Pflaumen . 1 „
Mirabellen . 1 „
Reineclauden . . . . 1 „
Pfirsiche . 1 „
Aprikosen. 1 „
Apfelsinen . 1 St.
Zitronen . 1 „
Melonen . 1 Kg.
Ananas . 1 „
Kokosnüsse . 1 St.
Bananen . 1 „
Feigen . 1 Kg.
Datteln . 1 „
Kastanien . 1 „
Wallnüsse. 1 „
Haselnüsse . 1 „
Weintrauben (rheinische) . 1 „
Weintrauben (südländ.) . 1 „
Stachelbeere» . . . . 1 „
Johannisbeeren . . . . 1 „
Himbeeren . 1 „
Heidelbeeren. 1 „
Preißelbceren . . . . 1 „
Gartenerdbeeren . . . 1
Walderdbeere» . . . . ILtr.

4. Fifchmarkt.
Aal (lebend) . 1 Kg.
Hecht (lebend) . . . . 1 „
Karpfen (lebend) . . . 1 „
Schleie (lebend) . . . l

Niedr. Höchst. Niedr. HdLst.
Preis. Preis. v , Pr-is. Preis.

J6
1 Kg.

J6 jt ' -A
30 35 Barsche(lebend) . . . 2 40 2 60

_ 40 _ 40 Bachforelle(lebend) . . 1 » 10 — 10 —
— — — Backfische(lebend) . . . 1 „ _ 50 — 60
— — _ Hummer (lebend) . . . 1 . 6 50 8 —
_ 70 _ 80 Krebse(lebend) . . . . 1 . 5 — 5 —
_ Schellfisch .

Bralschellfisch . . . .
1 „ _ 80 1 20

60 70 1 „ — 50 _ 60
_ Kabeljau . 1 „ i — 1 20

Kabeljau(Stockfisch gcw.) 1 * 50 70
30 35 Salm. 1 „ 4 _ 9 —
8 10 Seehecht. 1 » 1 — 20

Zander. 1 „ 1 40 2 80
8 10 Hachsforellcn. 1 „ 3 — 4 —

50 60 Sc-weißlinge (Merlans > 1 .. 80 1 —
30 35 Blanfelchen. 1 « _ —

Heilbutt. 1 * 1 80 2 40
40 45 Steinbntt. 1 .. 2 3 *20
60 65 Schollen. 1 .. 1 20 1 40
30 85 Seezunge. 1 „ 3 5
80 l 20 Rotbznnge (LimandcS) . 1 . 1 20 1 60
40 50 Grüner Hering . . . . 1 „

— — Hering (gesalzen) . . . 1 St. — 8 — 10
— — — —

8. Geflügel und Wild.
(Ladenpreise.)

i 20 1 10 Gans. 1 St. 8 — 8 50
Trutbabn. 1 .. — — — —
Truthuhn. 1 .. — — — —
Ente. 1 „ 4 4 50

— — — — Hahn.
Huhn.
Masthuhn.

}•
1 "

1
2
5

50

50

1
2

80
50

Perlhuhn. 1 . — — — —

5 12 Kapaune» . 1 "
— — — —

Taube. 1 .. — 65 — 75
? Feldhuhn, alt . . . . 1 » — — .- ' —

i 80' 9 40 Feldhuhn, jung . . . . 1 „ — — —
80Haielbübner. 1 „ 1 50 1

10 10 Birkhühner. 1 „ 3 — 3 50
Schneehühner . . . . 1 „ 1 70 1 70
Falanen. i: 5 — 5 —
Wildenten. i „ 2 80 3 —
Schnepfen . i „ 4 50 4 50
Krammetsvögel. . . . i. — — — —
Hasen. i „ — — — —
Reh-Rücken. 1 Kg. 10 — 14 —

70 70 Reh-Keule. 1 .. 6 50 9 —
Reh-Vorderblatt . . . 1 . 1 50 2 —
Hirsch-Rücken . . . . 1 „ — — —
Virsch-Keule. 1 . — — — —
Hirsck-Vordcrblatt . . . 1 „ _ _ _ —
Wildschwein. 1 „ — — —

4 6 Wildragoul. 1 . — 70 — 70
6. Fleisch.

3 60 4 — (Ladenpreise.)
— — — Ochsenfleilchvon der Keule 1 Kg. 1 44 1 52
2 60 2 60 Ochsenfleiscb, Bauchflcisch 1 >. 1 32 1 40
3 20 3 40 Kuh- oder »Rindfleisch . 1 . 1 30 1 44

Nikdr.
Preis.

Schweinefleisch. . . . 1 Kg.
Kalbfleisch . 1 „
Hammelfleisch. . . . 1 »
Schasfleisch . 1 „
Dörrfleisch . 1 „
Solpcrflcisch. 1 „
Schinken . 1 „
Speck, geräuchert . . . 1 „
Schweineschmalz . . . 1 „
Nierenfclt. 1 „
Schwartenmagen, frisch . 1 „
Schwartcninagen,geräuchert1 „
Bratwurst . 1 ,,
Fleischwurst. 1 „
Lcber-u. Blutwurst, frisch 1 „
Leber- u. Blutwurst, gcränch. 1 „

7. Getreide , Mehl und
Brod ic.

a) Großhandelspreise.
Weizen . . . .
Roggen . . . .
Gerste.
Erbsen zum Kochen
Speisebohnen . .
Linsen.
Weizenmehl: No. 0

No. I
No. II

Roggcninehl: No. 0
No. I

b) Ladenpreise
Erbsen zum Kochen
Spcisebohuen . .
Linsen.
Weizenmehl zur Speise

bercitung . . . .
Roggcnmehl zur Speise

bereitung . .
Gerstengranpe .
Gerstengrütze
Buchweizengrütze
Hafergrütze . .
Haferflockcn. .
Java -Reis, mittl. . .
Java -Kaffee, mittl., roh
Java -Kaffee, mittl., gelb

»cbr. . . ,
Speisesalz.
Schwarzbrot»: Langbrod

Runobrod

Weißbrot,: 1 Wasser'wcck
1 Milchbrod

höchst.Pcr>s.
A
60
90
70
40
80
80

84
60

Städtisches Acctse-Amt.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan zur Abänderung der

»deren Philippsbergstraße und des freien Platzes
daselbst ist durch MagistratSbcschluß vom7. Mai er.
cndgiltig festgesetzt worden und wird vonr 14. bis
einschließlich21. Mai et. weitere8 Tage im neuen
Rathaus , 1. Obergeschoß, Zimmer No. 33a, wäh¬
rend der Dienststunden zu jedermanns Einsicht
offen gelegt. *

Wiesbaden , den 10. Mai 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die Dienstmagd Marie Kuhn , geboren am

IS. Juli 1882 zu Ottersheim, zuletzt Hellmund-
straße 3 wohnhaft, entzieht sich der Fürsorge für
ihr Kind, sodaß dasselbe aus öffentlichen Mitteln
unterhalten werden muß.

Wir bitten um Mitteilung ihres Aufenthalts¬
ortes . *

Wiesbaden , den 10. Mai 1904.
Der Magistrat . — Armeuverwaltung.

Bekanntmachung.
Die ledige Marie Christane Mehl , geboren

am 19. Januar 1882 zu Wiesbaden, zuletzt Äcbcr-
gasfe 48 wohnhaft, entzieht sich der Fürsorge für
ihr Kind, sodaß dasselbe aus öffentlichen Mitteln
unterhalten werden muß.

Wir bitten um Mitteilung ihres Aufenthalts¬
ortes. *

Wiesbaden , den 10. Mai 1904.
Der Magistrat . — Armeuverwaltung.

Bekanntmachung.
Der Maurer Emil Hoppe , geboreu am

17. Januar 1872 zu Pyritz, zuletzt Walramstraße 18
wohnhaft, entzieht sich der Fürsorge für seine
Familie, sodaß dieselbe ans öffentlichen Mitteln
unterhalten werden muß.

Wir bitten um Mitteilung seines Aufenthalts¬
ortes. *

Wiesbaden , den7. Mai 1904.
Der Magistrat . — Slrmenverwaltuug.

Akzise-Rückvergütung.
Die Akziserückvcrgütungsbetrüge aus vorigem

Monat sind zur Zahlung angewiesen und können
gegen Empfangsbestätigung im Lause dieses Monats
m der Abfertigungsstelle, »Neugasse6 a, Part ., Ein-
ncbmerei, während der Zeit von 8 Vormittags bis
1 Nachm, und 3—6 Nachm, in Empfang genommen
werden.

Die bis zum 31. d. M. Abends nicht erhobenen
Akzise-Rückvergütungen werden den Empfangsbe¬
rechtigten abzüglich Postporto durch Postanweisuna
übersandt werden. *

Wiesbaden , den 11. Mai 1904.
_ Stadt . Akziseamt.

Freiwillige Feuerwehr.
Die ordentliche Generalver¬

sammlung der freiwilligen Feuer¬
wehr(§ 21 der Statuten ) soll Montag,
den 30. Mai l. I . , abgehalten
werden.

Anträge zu dieser Versammlung
sind schriftlich und begründet bis zum

. 23. Mai d. I . bei UnterzeichneterStelle
cinzureichen. *

Wiesbaden , den 13. Mai 1904.
Die Branddirektion.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinicnpla» für da« Gelände zwischen

Lahn-, Aar-, Emser-, Walkmühl- und Keiielbach-
ltraße hat die Zustimmung der Ortspolizeibebördc
erhalten und wird nunmehr im Rathaus , I. Ober¬
geschoß. Zimmer No. 38 a, innerhalb der Dienst-
stunden zu Jedermanns Einsicht offen gelegt.

Dies wird gemäß tz 7 des Gesetzes vom
2. Juli 1875, betr. die Anlegung und Veränderung
von Straßen :c., mit dem Bemerken hierdurch be¬
kannt gemacht, daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präklusivischen, mit dem
26. April er. beginnenden und einschließlich mit dem
24. Mai er. endenden Frist von 4 Wochen beim
Magistrat schriftlich anzubringensind. *

Wiesbaden , den 21. Avril 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung,
betr. Umnnmmerierung von Häusern.

Wir machen hiermit darauf aufmerksam, daß
in folgenden Straßen:
Alexandrastraße.
Bcclhovenstraße,
Uhlandstraße,
Eltvillerslraße,
Gartenstraße.
Geisbergstraße,
Gustav-Freytagstraße,
Humboldtstraße,
Kicdricherstraße,
Langgasic,
Mühlgasse,

Lahnstraße,
Less'ngstraße,
Mainzerstraße,
Martinstraße,
Ncttelbcckstraße,
Niederwaldstraße,
Platterstraßc,
Wilhelminenstraßc,
Weinbergstraße,
Kaiser-Friedrich-Ring,

Änderungen und Ergänzungen der Hausnummerier¬
ung notwendig geworden sind, was in dem alsbald
erscheinenden nciien Adreßbuch Berücksichtigung ge¬
funden bat. Mit der Ausgabe desselben wird die
Neu-Nnmmerierung der iit Betracht kommenden
Häuser und Grundstücke vorgenommen werden. *

Wiesbaden , den6. Mai 1904.
Stadtbauamt , Abteilung sür Straßenbau.

Verdingung.
Die Ausführung der Betondecken (Bims-

kiesbeton zwischen eisernen Trägern) im Neuban
der Overrealschule an» Zietenring soll tut
Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden.

Angebotsformulare u. Verdingungsunterlagen
können wäbrend der VormittaaSknenststundeu in,
Städt . Verwaltungsgebäude, Friedrichstraße 15.
Zimnier No. 9, cingefehen, die Angebotsformulare
airsschließlich Zeichnungen auch von dorr gegen
Barzahlung oder bcstellgeldfreie Einsendung von
50 Pf . und zwar bis zum 19. Mai d. I . bezogen
werden. Die Zeichnungen liegen im Banbüreau
auf der Baustelle zur Einsicht aut.

Verschlossene und mit der Ausschrift„H. A.29"
versehene Angebote sind spätestens bis

Samötag , den 21 . Mai 1004,
vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote ersolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschricbenen und ans¬

gefüllten Vcrdingnngssorinnlar eingcreichtcn An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Znschlagssrist: 30 Tage.
Wiesbaden , den9. Mai 1904.

Stadtbanamt » Abteilung für Hochbau.

Verdingung.
Die Lieferung und betriebsfertige

Montage einer Hebebühne mit Handbetrieb
von 175 kg Nutzlast für das neue Leichenhaus soll
im Wege der öffentlichen Aurschreibung verdungen
werden.

Angebotsformulare, Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vornnttags-
dienststundcn, Friedrichstr. 15, Zimmer No. 20,ein-
geseben, die Verdingungsunterlagen, ausschließlich
Zeichnungen, auch von dort bezogen werden.

Verschlossenen. mit der Aufschrift„St . B. A-19"
versehene Anaebote, sind spätestens bis

Mittwoch , den 25 . Mai 1904,
vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichcn.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschricbenen und ausge¬

füllten Verdingimgsformular eingcreichtenAngebote
werden berücksichtigt. *

Wiesbaden , den 11. Mai 1904.
DaS Stadtbanamt.

Verdingung.
Die Lieferung von 500 cbm Feiu-

fchotter aus Hornsteinporphyr. Korngröße
80—40 mm, für die Bauvcrwaltiiiig der Stadt
Wiesbaden soll im Wege der öffentlichen Aur¬
schreibung verdungen werden.

Angebotsformulare»nd Verdingitnasnnterlagen
können wäbrend der Vormitlagsdienststnndenim
Rathanse. Zimmer No. 53, eingesehen. auch von
dort gegen Barzahlung oder bestell geldfreie Ein¬
sendung von 70 Pf . (nicht in Briefmarken) und
zwar bis zum letzten Tage vor dem Termin bezogen
werden.

Verschlosseneund mit der Aufschrift„Porphyr"
versehene Angebote sind spätestens bis

Donnerstag , den 20 . Mai 1904,
vormittags 11 Uhr,

hierher cinzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschricbenen und ans-

gefüllttn BerdingnngSformular eingcreichten An¬
gebote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist: 3 Wochen.
Wiesbaden , den 13. Mai 1904.

Stadtbanamt , Abteilung für Straßenbau.

Städt . öffcntl . Güter -Niederlage.
In die städt. öffentliche Gütcr-Niederlage unter

dem Aeeise-Amts-Gebände.»Neugasse 6a hier, werden
jederzeit iiuvcrdorbeiic»Äaaren zur Lagerung aus¬
genommen.

Dar Lagergeld beträgt zehn Pf . für je 50 kg
und Monat . Die näheren Bedingungen sind in
nitserer Buchhattcrei, Eingang Neugasse 6a, zu
erfahren. *

Wiesbaden , den 1. Mai 1904.
Städtisches Aecise-Amt.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfscliiffalirt.

Kölnische lind Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich morgens 6.25 bis

Coblenz, 8.05, 9.25 (Schnellfahrt Borussia“ und
„Kaiserin Auguste Victoria“), 9.50 (Schnelltahrt

„Barbarossa“ und „Elsa“), 10.35, 11.20 (Schnell¬
fahrt „Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaisei
und König“), 12.50 bis Cöln, mittags 3.20 (nui
an Sonn- und Feiertagen ) bis Assmannshausen,
4.20 bis Andernach, abends 6.20 u. 6.35 (Güter¬
schiff) bis Bingen, mittags 2.25 bis Mannheim.

Gepäckwagen von Wiesbaden nach Biebrich
morgens 7‘/» Uhr. F329

Billets und Auskunft in Wiesbaden bei dem
Agent W. Bickel, Langgasse 20. Telefon ‘-364.

Biebrich - Mainzer Dampfschiffahrt
August Waldnmun.

Im Anschlüsse an die WiesbadenerStrafsenbahn.
Fahrplan ab 1. Mai 1904. j jj

Beste Gelegenheit nach Mainz.
Von Biebrich nach Mainz (ab Schlots) : 9 10

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.
An und ab Station Kaiserstrafee-Haupt¬
bahnhof 15 Minuten später.

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle) : 9 10
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.

An und ab Station KaiserstraCse-Haupt>
bahnbof 5 Minuten später.

* Nur Sonn- und Feiertags.
Extraboote für Gesellschaften. Abonnements

Frachtgüter 35 Pfg. per 100 Ko.

Jlamburg -Amerika -Linie . F330
(Passage-Büreaud . Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.1

D. „Abessinia“ auf der Heimreise von Ost¬
asien, 11. Mai Perim passiert. D. „Albano
11. Mai 8 Uhr 80 Min. morgens Prawle Point
passiert. D. „Andalusia“ von Ostasien kommend,
12. Mai 1 Uhr 50 Min. nachm, auf der Elbe. D.
„Artemisia“ 12. Mai von Hongkong. D. „Badenia*
auf der Ausreise nach Ostasien, 11. Mai 12 Uhr
40 Min. mittags Cuxhaven passiert. D. „Blücher*
nach Newyork, 12. Mai 11 Uhr 45 Min. mittags
Cuxhaven passiert . I). „Brisgavia“ auf der Heim¬
reise von Ostasien, 12. Mai 6 Uhr morgens in
Colombo. D. „Calabria“ von Mittelbrasiliei
kommend, 12. Mai 9 Uhr abends auf der Elbe.
D. „Dacia“ von dem La Plata kommend, 12. Mai
von St. Vincent. S.-D. „Deutschland“ 12. Mai
5 Uhr nachm, von Newyork via Plymouth und
Cherboun: nach Hamburg. D. ,.Dortmund^
11. Mai9 Uhr abends in Neworleans. D. „Galicia*
von Westindien kommend, 12 Mai 7 Uhr nachm,
in Havre. D. „Grat Walderseo“ von Newyork
kommend, 12. Mai 4 Uhr morgens aut der Elbe.
I). „Granada“ 12. Mai in Buenos Aires. H.-P.-D.
„Hamburg“ auf der Heimreise von Ostasien,
12. Mai li Uhr morgens in Genua. D. „Hispania“
nach Westindien, 12. Mai 3 Uhr morgens von
Grimsbv. D. „Holsatia“ 11. Mai von Montevideo
nach Hamburg. D. „Karthago“ 12. Mai von St.
Thomas via Havre nach Hamburg. D. „Marko-
mannia“ 11. Mai in St. Thomas. D. „Nassovia*
von dem La Plata kommend, 12. Mai von FunchaL
D. „Nürnberg** auf der Ausreise nach Ostasien,
12. Mai 5 Uhr nachm, in Penang. D. „Pisa,
12. Mai in Wilhelmshaven. D. „Prinz Adalbert'
12. Mai 4 Uhr nachm, von Newyork nach Neapel
und Genua. D. „Prinz Eitel Friedrich“ nach
Mitielbrasilien, 12. Mai 11 Uhr morgens von
Lissabon. D. „Schaumburg“ von Westindien
kommend, 11. Mai 8 Uhr abends von Havre via
Bremen nach Hamburg . D. „Sicilia“ 9. Mai in
Piräus. D. „Westphalia“ nach Westindien,
12. Mai 6 Uhr 10 Min. morg. Cuxhaven passiert

Druck und Verlag der L. Schcllenberg 'ichen Hos-Buchdruckerei in Wiesbaden.
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